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1 Gesetzliche Grundlagen der Kinder- und Jugendarbe it im                                         

           Landkreis Havelland 
 
Gemäß dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch– Kinder- und 
Jugendhilfe – vom 26. Juni 1997 (AG KJHG), zuletzt geändert am 12.07.2007, § 24 ist der örtli-
che Träger der Jugendhilfe verpflichtet, jährlich einen Jugendförderplan vorzulegen.  
Der Jugendförderplan ist Teilplan der Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII.  
Er ist jährlich durch das Jugendamt unter Beteiligung der freien Träger der Jugendhilfe in der 
AG § 78 Kinder- und Jugendarbeit zu erstellen und vom Jugendhilfeausschuss sowie dem 
Kreistag zu beschließen.  
 
Im Jugendförderplan sind maßgebende qualitative und quantitative Rahmenbedingungen für die 
Leistungsbereiche der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII zu be-
schreiben sowie für den Planungszeitraum notwendige Maßnahmen vorzuschlagen. 
 
Die Leistungen nach §§ 11 bis 14 SGB VIII  (vgl. Anlage 1) umfassen: 

- § 11 SGB VIII- Jugendarbeit einschl. Jugendkulturarbeit, 
- § 12 SGB VIII- Förderung der Jugendverbände, 
- § 13 SGB VIII- Jugendsozialarbeit sowie 
- § 14 SGB VIII- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

 
Im Jugendförderplan sind der Bedarf für die o.g. Leistungsbereiche und die dafür vorgesehenen 
Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auszuweisen. Die Angaben 
müssen sich auf das laufende und das folgende Haushaltsjahr beziehen und die Planung für 
zwei weitere Haushaltsjahre umfassen. Außerdem sollen die Aufwendungen der kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden, die nicht örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, darge-
stellt werden. 
 
 
2 Planungsgrundlagen 
 
Planungsgrundlagen sind der Landesentwicklungsplan Berlin- Brandenburg (LEP-B-B), Entwurf 
vom 21. August 2007, sowie kreisliche Entwicklungsziele des Landkreises Havelland. 
 
Der Landesentwicklungsplan Berlin- Brandenburg enthält für die Landkreise wesentliche Pla-
nungsvorgaben. So werden für das Havelland hinsichtlich der zentralörtlichen Gliederung als 
Mittelzentren die Städte Rathenow, Nauen und Falkensee ausgewiesen. 
 
Zur Erreichbarkeit der Mittelzentren wird nicht mehr allein auf den ÖPNV abgestellt, sondern 
auch auf den motorisierten Individualverkehr. Dies stellt den ländlichen Raum des Landkreises 
vor die Herausforderung, für junge Menschen weiterhin Mobilität und eine Erreichbarkeit der 
Mittelzentren zu gewährleisten. 
 
Weiter sieht der Landesentwicklungsplan Berlin- Brandenburg vor, dass Gemeinden mit  
Zentralortsfunktion gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden Projekte zur Gestaltung der 
zentralitätsrelevanten Funktionen entwickeln. Es soll damit de facto eine gemeinsame Verant-
wortungsübernahme für die Entwicklung des Mittelbereiches erfolgen („teilregionale Verantwor-
tungsgemeinschaften“) und die Kooperation zwischen den Gemeinden überprüft werden.  
 
Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Havelland agiert bereits nach der Vorgabe, räumliche 
Schwerpunktsetzungen der Fachplanung vorzunehmen und Vernetzungen zwischen den Kom-
munen zu initiieren. Als Beispiel seien die im Jahr 2007 durchgeführten Regionalraumkonferen-
zen in den Gebieten, Osthavelland, Havelland Mitte und Westhavelland zu nennen, welche eine 
kommunalübergreifende Zusammenarbeit in Bezug auf die Ausgestaltung einer bedarfsgerech-
ten Kinder- und Jugendarbeit anstrebt. 
  



 

 4 

3      Grundsätze zur Förderung der Kinder- und Jug endarbeit im  

        Landkreis Havelland 
 
Die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Havelland orientiert sich an folgenden Grundsätzen: 
 
 
(1) Primärer Auftrag der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger ist es, innerhalb des 

Landkreises Havelland für und mit jungen Menschen deren Lebensperspektiven zu entwickeln 
bzw. zu gestalten.  

 
(2)  Unter Beachtung des Grundsatzes „Hilfe zur Selbsthilfe“ will Kinder- und Jugendarbeit: 

·  Belange der Kinder- , Jugend- und Familienhilfe angemessen in die Kreis- und Kommunalpolitik 
einbringen 

·  Werte hinsichtlich Toleranz, Akzeptanz, gewaltfreien, sozial verträglichen Handelns vermitteln 
·  die Persönlichkeitsbildung von Jungen und Mädchen stärken 
·  zur aktiven Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens ermutigen 
·  den Abbau von Jugendarbeitslosigkeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern 
·  Fähigkeit zur Selbstorganisation und Mitverantwortung vermitteln 
·  Räume für Sport und eine sinnerfüllte Freizeitgestaltung sichern und schaffen  
·  kulturelle sowie interkulturelle und politische Bildung vermitteln und fördern 
·  Suchtverhalten und Abhängigkeit entgegenwirken 
·  Ehrenamt aktivieren, fördern und stärken 
·  Trägerkooperation und Trägervielfalt anregen 

 
(3) Kinder- und Jugendarbeit muss sozialraumorientiert tätig werden und die Ressourcen  des sozia-

len Umfeldes, wie Schule, Kindertagesstätten, soziale Institutionen und  
(Sport-)Vereine sowie bürgerschaftliches Engagement erschließen und für die inhaltlichen Ziele 
der Kinder- und Jugendarbeit nutzbar machen.  

 
(4) Maßnahmen, Formen und Methodik der Kinder- und Jugendarbeit sind regelmäßig auf ihre Wirk-

samkeit und Nachhaltigkeit zu überprüfen bzw. ob sie gesetzte Ziele mit wirtschaftlichem Mit-
teleinsatz und bei Gewährleistung fachlicher Qualität nachweisbar erreichen helfen. 

 
(5)  Schwerpunkte und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit müssen sich den Herausforderun-

gen anpassen, die durch den demographischen Veränderungsprozess auch im Landkreis Havel-
land eintreten. 

 
 
 
4  Entwicklung der Altersstruktur junger Menschen i m Landkreis Havelland    
 
Wie bereits ausführlicher im Jugendförderplan aus dem Jahr 2007 aufgeführt, ist in Bezug auf 
die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Havelland laut Berechnungen des Amtes für Statistik 
Berlin-Brandenburg bis zum Jahre 2020 mit einem steten Bevölkerungsanstieg um 3,3% auf 
160.101 Personen zu rechnen (Basisjahr 2005). 
 
Die Bevölkerungsentwicklung verläuft jedoch bereits seit den letzten Jahren im berlinnahen und 
berlinfernen Raum des Landkreises sehr differenziert. Während der ländlich geprägte Westen 
des Landkreises viele Einwohner verlieren bzw. in einigen Gemeinden eine konstante Bevölke-
rungszahl zu verzeichnen sein wird, gewinnt zukünftig das Osthavelland an Bevölkerungszu-
wachs. 
 
Diese differenzierte Bevölkerungsentwicklung zwischen Ost- und Westhavelland ist auch bei 
der Entwicklung der Anzahl junger Menschen des Landkreises zu beobachten, welche im Fol-
genden näher dargestellt wird. 
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Anzahl junger Menschen im Alter von 10 bis unter 25  Jahren 
im Landkreis Havelland am 31.12.2006 

 
 10 bis  14 bis  18 bis  Gesamt  

Kommune unter 14  unter 18  unter 25   
Brieselang 488 627 850 1.965 
Dallgow-Döberitz 352 351 547 1.250 
Falkensee, Stadt 1.553 1.787 2.659 5.999 
Ketzin, Stadt 140 274 595 1.009 
Milower Land 127 227 414 768 
Nauen, Stadt 394 697 1.795 2.886 
Premnitz, Stadt 190 378 854 1.422 
Rathenow, Stadt 592 996 2.458 4.046 
Schönwalde-Glien 333 383 610 1.326 
Wustermark 231 297 687 1.215 
Amt Friesack 206 337 743 1.286 
Amt Nennhausen 164 250 424 838 
Amt Rhinow 155 266 444 865 
Landkreis Havelland  4.925 6.870 13.080 24.875 

 
                 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg - eigene Darstellung- Datenbasis 31.12.2006 
 
Zum 31.12.2006 betrug die Anzahl der 10 bis unter 25 Jährigen im Landkreis Havelland 24.875 
Personen. Im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 25.619 jungen Menschen im Landkreis wa-
ren es somit 744 Personen im Jahr 2006 weniger. 
 
Betrachtet man nun die Entwicklung der Anzahl junger Menschen im Alter von 10 bis unter 25 
Jahren im Landkreis Havelland bis zum Jahr 2020, so können Unterschiede festgestellt werden 
zwischen dem Ost- und Westhavelland und zwischen den einzelnen Kommunen selbst. 
 
So ist bis zum Jahr 2020 mit einer drastischen Reduzierung um die Hälfte der Anzahl der 10 bis 
unter 25 Jährigen in Premnitz sowie in Friesack zu rechnen, während die Anzahl junger Men-
schen beispielsweise in Dallgow- Döberitz um über 40 Prozent steigen wird. 
 
 

Prozentuale Veränderung der Anzahl der 10 bis unter  25jährigen  
im Landkreis Havelland von 2006 zu 2020 

 

Kommune 
Veränderung in % 
von 2006 zu 2020 

 
Kommune 

Veränderung in % 
von 2006 zu 2020 

Brieselang - 14,2  Nennhausen - 30,3 
Dallgow-Döberitz + 41,8  Premnitz - 52,0 
Falkensee + 20,6  Rathenow - 30,7 
Friesack -  46,8  Rhinow - 34,8 
Ketzin -  31,5  Schönwalde-Glien +  5,2 
Milower Land -  32,0  Wustermark +  7,2 
Nauen -  26,0  Gesamt: - 11,3 

 
       Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft- eigene Darstellung- 

 
Die Entwicklung in den kreisangehörigen Kommunen bis zum Jahr 2020 geht aus nachfolgen-
den Grafiken hervor: 
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Entwicklung der Anzahl junger Menschen  
im Alter von 10 bis unter 25 Jahren im Landkreis Ha velland 2005-2020 

 

  0       

 1 000       

 2 000       

 3 000       

 4 000       

 5 000       

 6 000       

 7 000       

 8 000       

2005  1 919        1 218        5 980        1 361        1 067         846        3 026         851        1 527        4 318         951        1 309        1 246       

2006  1 965        1 250        5 999        1 286        1 009         768        2 886         838        1 422        4 046         865        1 326        1 215       

2015  1 869        1 652        7 065         733         628         514        1 915         616         658        2 455         585        1 389        1 187       

2020  1 687        1 773        7 232         684         691         522        2 137         584         683        2 803         564        1 395        1 303       

Brieselang
Dallgow -
Döberitz

Falkensee Friesack Ketzin Milow er Land Nauen Nennhausen Premnitz Rathenow Rhinow
Schönw alde-

Glien
Wustermark

Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft- eigene Darstellung- Datenbasis für Prognose 31.12.2005  
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In Bezug auf die Gesamtbevölkerung des Landkreises Havelland wird sich prognostisch der 
Anteil der Kinder und Jugendlichen weiter verringern, da sich durch die wachsende Lebenser-
wartung die Altersstruktur ständig zugunsten der älteren und alten Menschen verschiebt. 
 
Lag der Anteil der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 bis unter 25 Jahren an der Gesamtbe-
völkerung im Jahr 2006 noch bei ca. 26%, so wird der Anteil im Jahr 2020 nur noch 21% betra-
gen. Damit ist der Landkreis Havelland ein Abbild dessen, was sich im gesamten Bundesland 
Brandenburg vollzieht. 
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5   Stand der Umsetzung des Jugendförderplans 2007 und Ziele für das Jahr 2008 
 
Die Ziele des Jugendförderplans 2007 haben zum Ende des 1. Quartals 2008 folgenden Um-
setzungsstand erreicht: 
 
 
5.1  Die Jugendhilfeplanung einschließlich des Juge ndförderplans wird auf einen  
sozialraumorientierten Planansatz umgestellt. Bis z ur Haushaltssatzung 2008 wird 
im ersten Schritt ein detaillierter Jugendförderpla n für den Sozialraum Falkensee 
vorgelegt. 
 
 
Umsetzung 
 
Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Havelland sowie die Stadt Falkensee  erarbeiten seit 
Beginn des Jahres 2007 im Rahmen einer monatlich tagenden Steuerungsgruppe eine Daten-
grundlage für die Jugendhilfeplanung der Stadt Falkensee.  
 
Dazu hat die Jugendhilfeplanung des Landkreises Havelland einen umfangreichen Sozialatlas 
der Stadt Falkensee erarbeitet, eine Bestandserhebung sämtlicher Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und des Sports durchgeführt sowie ca. 830 Kinder und Jugendliche in 
Schulen und Jugendeinrichtungen über ihr Freizeitverhalten und Veränderungswünsche  be-
fragt. 
Mithilfe der Jugendarbeiter vor Ort wurde zusätzlich eine Stadtteilbegehung initiiert sowie quali-
tative Interviews vorgenommen.  
 
Desweiteren wurde die im Jahr 2005 abgeschlossene Jugendhilfeplanung der Gemeinde Brie-
selang  im ersten Quartal des Jahres 2008 evaluiert. Auf Grundlage der Evaluation wurden wei-
tere konkrete Ziele für die Kinder- und Jugendarbeit in Brieselang mit der Gemeinde, den Ak-
teuren der Kinder- und Jugendarbeit und dem Landkreis formuliert.  
 
 
Ziel für 2008 
 
Der Planungsprozess für die Jugendarbeit in der Sta dt Falkensee wird im Jahr 2008 zu 
Ende geführt.  
 
Bis September 2008 soll der Planungsprozess in zwei  weiteren Kommunen beginnen. 
Dabei werden die mittelfristigen demographischen En twicklungen und  
sozialraumspezifische Problem- und Bedarfsstrukture n, die Gestaltungschancen der 
Gemeinden bzw. Städte sowie Erfordernisse der öffen tlichen Haushalte berücksichtigt.  
 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Die Ergebnisse der Bestandsanalyse und der Befragung der jungen Menschen der Stadt 
Falkensee werden bis Juli bewertet. Gemeinsam mit den Trägern der freien Jugendhilfe, 
der Stadt Falkensee und dem Jugendamt des Landkreises werden die zur Befriedigung 
des Bedarfs notwendigen Vorhaben und Maßnahmen geplant, einschließlich der Kos-
tenfolgen für den Haushalt 2009 und 2010. 

 
·  In der Gemeinde Milower Land wird die Bestands- und Bedarfsanalyse im 2. Quartal 

starten. 
 
Wirkungen für den Haushalt 
 
Für die Planungsprozesse sind für das Jahr 2008 ca. 4.000 Euro vorgesehen, zu welchen sich 
der Landkreis zu 10% und das Land Brandenburg zu 90% beteiligen (Haushaltsstelle Förde-
rung von Beratungsangeboten). 
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5.2  Rechtzeitig in 2008 sollen erforderliche und f achlich umsetzungsreife Lösungen in 
Zusammenarbeit mit Städten, Ämtern und Gemeinden un d Trägern der freien Jugendhilfe 
erarbeitet sein, durch die die offene Kinder- und J ugendarbeit ohne Ausweitung des bis-
herigen kreislichen Finanzrahmens der Förderung ges ichert ist, falls die Landes-
förderung für PKR-Stellen ab dem Jahre 2009 fortfäl lt. 
 
Umsetzung  
 
Gemäß den Aussagen des Landesjugendamtes des Landes Brandenburg ist die Landes-
förderung für PKR-Stelleninhaber in Höhe von 25 v.H. (bis zur Höhe von 272.580 Euro) zu den 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für das Jahr 2009 gesichert sowie beabsichtigt, die För-
derung bis zum Jahr 2011 weiter zu führen. 
 
Momentan erhält der Landkreis Havelland Zuwendungen für die Förderung von 28 Stellen . 
An der Förderung haben sich neben dem Land auch der Landkreis, die Kommune und der Trä-
ger der Maßnahme angemessen zu beteiligen. 

Die Stellen sind in folgenden Handlungsfeldern eingesetzt: 
 

- Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit /offene Jugendarbeit          10 Stellen 

- Schulsozialarbeit       8 Stellen  

- Streetwork        5 Stellen 

- Jugendkoordination       3 Stellen   

- Jugendarbeit im Sport       1 Stelle 

- Jugendkulturarbeit       1 Stelle 

 
Ziel für 2008 
 
In Bezug auf die weitere Finanzierung der PKR-Stell en werden Lösungsalternativen erar-
beitet mit dem Ergebnis der anteilig gleichmäßigen Mitfinanzierung durch kreisangehöri-
ge Kommunen. 
 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Es werden Absprachen mit den einzelnen Kommunen und den Trägern der freien Ju-
gendhilfe des Landkreises in Bezug auf die PKR-Förderung getroffen, inwieweit die je-
weiligen Finanzierungsanteile angeglichen werden können. 

 
·  Benehmensherstellung zur Höhe der Vergütung der PKR-Stelleninhaber. 

 
Wirkungen für den Haushalt 
 
Das Landesjugendamt des Landes Brandenburg geht bei seiner Berechnung der Landeszu-
schüsse von grundsätzlich 38.940 Euro pro PKR-Stelle (sozialpädagogische Fachkraft) aus. 
(Momentan sind von den 28 PKR-Stelleninhabern 22 sozialpädagogische Fachkräfte; 6 Stellen-
inhaber haben die Auflage, bis Ende 2008 eine Qualifizierungsmaßnahme zu beginnen.) 
 
Wenn dieser Standard bei den 28 PKR-Stellen umgesetzt werden würde, müssten der Land-
kreis im Rahmen seines anteiligen Zuschusses ca. 70.000 Euro und die Kommunen ca. 40.000 
Euro im Jahr mehr aufwenden (voraussichtlich ab Haushaltsjahr 2009). 
Berechnungsgrundlage ist das momentane Finanzierungsmodell, bei dem sich das Land mit 
durchschnittlich 25%, der Kreis mit durchschnittlich 30,76%, die Kommunen mit durchschnittlich 
34% und die Träger mit durchschnittlich 10,23% beteiligen. Über andere Finanzierungsmodelle 
ist zu beratschlagen. 
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5.3 Angebote der örtlich vorhandenen Vereine, z.B. Sport, Feuerwehren, Bürger-
vereine sollen mit Angeboten der offenen Kinder- un d Jugendarbeit verknüpft werden, 
um auf diese Weise lokale generationsübergreifende Netzwerke zu erhalten bzw. 
anzuregen. 
 
 
Umsetzung  
 
Im letzten Quartal des Jahres 2007 wurden in den Regionen Westhavelland, Havelland Mitte 
und Osthavelland jeweils zwei Regionalraumkonferenzen  durchgeführt. Diese wenden sich an 
die Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit eines Planungsraumes (PKR-Stelleninhaber und ande-
re Akteure) mit dem Ziel, den Austausch der PKR-Stelleninhaber mit Vereinen der Planungsre-
gion über Angebote, Bedarfe der Kinder und Jugendlichen und Ideen über eine zukünftige Ges-
taltung der Jugendarbeit insbesondere im ländlichen Raum anzuregen bzw. fortzusetzen. 
 
Zu Beginn des Jahres 2008 erfolgten in den drei Regionen Absprachen in Bezug auf die Erstel-
lung regionaler Veranstaltungskalender. Dabei wurden Informationen zu Projektvorhaben der 
Träger der freien Jugendhilfe ausgetauscht, um Angebote miteinander zu verzahnen. 
 
Generationsübergreifende Netzwerke  konnten im Jahr 2007 mit der Fortführung des Mehr-
generationenhauses in Nauen und der Gründung eines Mehrgenerationshauses in Falkensee 
aufgebaut werden.  
 
Ziel für 2008 
 
Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit sol len vorhandene Angebote regional-
raumorientiert vernetzt, qualitativ weiterentwickel t bzw. erforderliche Angebote angeregt 
werden. Insbesondere im ländlichen Raum sollen flex ible und projektartige Angebote 
initialisiert werden, um ein Mindestmaß an jugendsp ezifischen Angeboten gewährleisten 
zu können.    
 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Auch im Jahr 2008 werden in den Regionen Westhavelland, Havelland Mitte und Ostha-
velland jeweils wieder zwei Regionalraumkonferenzen  durchgeführt. Dabei soll an den 
Ergebnissen der letzten Veranstaltungen angeknüpft und regionalspezifische Anliegen 
der Jugendarbeit  mithilfe konkreter Projektvorhaben umgesetzt werden (z.B. Shuttlebus 
für mobile Jugendarbeit, Nutzbarmachen von Freiflächen für Jugendliche, Angebote für 
Lückekinder, Abstimmung Angebotskalender etc.). 

 
·  Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Havelland richtet auf der Website  des Ju-

gendamtes eine Übersicht über die bestehenden Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit im Landkreis Havelland ein mit Verweis auf die jeweiligen Angebote der 
einzelnen Einrichtungen. 
Diese sind von den einzelnen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein-
zustellen und zu aktualisieren. Damit sollen aktuelle Angebote sowohl für die einzelnen 
Jugendarbeiter als auch für die Kinder und Jugendlichen leichter zugänglich gemacht 
werden. 

 
Wirkungen für den Haushalt 
 
Für die Regionalraumkonferenzen sind im Jahr 2008 ca. 5.500 Euro vorgesehen, zu welchen 
sich der Landkreis zu 10% und das Land Brandenburg zu 90% beteiligen (Haushaltsstelle För-
derung von Beratungsangeboten). 
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5.4 Die Kinder und Jugendlichen sollen an der Gesta ltung ihres Lebensraumes be-
teiligt werden und die Jugendarbeit mitgestalten kö nnen. Mit dieser Zielrichtung sollen 
junge Menschen künftig direkt an Entscheidungsproze ssen des Jugendhilfeausschusses 
des Landkreises Havelland mitwirken können. 
 
 
Umsetzung  
 
Die Forderung nach Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird verstärkt durch den im Juni 
2007 neu eingeführten § 17a AGKJHG sowie durch die vom „Bündnis für Werte in der Erzie-
hung im Land Brandenburg“ erstellten Grundsätze aus dem Jahr 2007.1 
 
Im Jahr 2007 konnten vielfältige Beteiligungsprojekte  der einzelnen Träger der freien Ju-
gendhilfe erfolgreich weitergeführt und ausgebaut werden.  
So hat sich beispielsweise neben dem Kinder- und Jugendparlament in Rathenow auch im Mi-
lower Land ein Jugendparlament gegründet.  
 
Desweiteren existieren unter Federführung der sozialpädagogischen Fachkräfte des Landkrei-
ses in den kreisweiten Jugendeinrichtungen Clubräte sowie engagierte Jugendgruppen, welche 
sich für die Interessen der jungen Menschen ihrer Region einsetzen.  
 
Daneben wurde zu Beginn des Jahres 2008 in den PKR-Zielvereinbarungsgesprächen das 
Handlungsfeld „Partizipation“ mit aufgenommen. Damit soll der Schaffung von Beteiligungsmög-
lichkeiten für junge Menschen in der täglichen Arbeit mehr Gewicht gegeben werden. 
Insbesondere bei den Jugendkoordinatoren des Landkreises ist dies Abrechnungskriterium der 
PKR-Finanzierung. 
 
Ziel für 2008 
 
Die Kinder und Jugendlichen sollen an der Gestaltun g ihres Lebensraumes mithilfe viel-
fältiger Partizipationsformen und -projekten beteil igt werden.  
Junge Menschen sollen ab dem Jahr 2008 direkt an En tscheidungsprozessen des Ju-
gendhilfeausschusses des Landkreises Havelland mitw irken können. 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Im letzten Quartal des Jahres 2008 werden die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
gewählt. Gemäß § 5 Abs. 4 AGKJHG vom 17.07.2007 können in ihm auch Jugendliche 
ab 14 Jahren mitwirken. 

 
·  Jegliche demokratische Formen der Partizipation und des Ehrenamtes wie Jugendgrup-

pen, Clubräte, Jugendparlamente, Selbstinitiativen von jungen Menschen etc. sind zu 
unterstützen, auszubauen und durch fachliche Hilfe zu festigen.  

 
·  Im Halbjahresgespräch Mitte 2008 und bei der Prüfung des Berichtswesens Ende 2008 

wird das Handlungsfeld Partizipation hinsichtlich seiner Umsetzung und Zielerreichung 
bei den einzelnen PKR-Stelleninhabern geprüft und bewertet. 

 
Wirkungen für den Haushalt 
Partizipationsprojekte und –veranstaltungen können aus der Haushaltsstelle „außerschulische 
Jugendarbeit / Jugendpflege“ finanziert werden. 

                                                 
1 An dieser Stelle sei auf die im Jahr 2007 erschienene Studie des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. verwiesen:  
Vita gesellschaftlichen Engagements. Eine Studie zum Zusammenhang zwischen früher Beteiligung und dem Enga-
gement bis ins Erwachsenenalter, welche empirisch die Hypothese belegte: „Wenn Jugendliche und Kinder bereits 
in jungen Jahren positive Erfahrungen mit Partizipation gesammelt haben, werden sie sich auch als Erwachsene 
gesellschaftlich engagieren.“ 
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5.5     Die Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit und R echtsextremismus sowie zur  
Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement so ll expliziter Inhalt aller Angebote 
der offenen Jugendarbeit sein. Im Rahmen der Fortsc hreibung künftiger Jugendförder-
pläne werden bisherige Maßnahmen evaluiert mit dem Ziel, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit 
und Bedarfsgerechtigkeit der Angebote zu gewährleis ten, deren Anliegen die Erziehung 
junger Menschen zu Bürgerinnen und Bürgern in einem  freiheitlich demokratischen Ge-
meinwesen ist. 
 
 
Umsetzung 
 
Auf Initiative engagierter Bürger, Politiker und Jugendarbeiter bestehen momentan im Landkreis 
Havelland lokale Bündnisse  gegen Rechts (in Rathenow, Premnitz, Falkensee) sowie ein Fo-
rum für Integration und Toleranz  (FIT im Havelland) in Nauen. 
 
Desweiteren werden unterschiedliche Aktionen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremis-
mus und Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement in den einzelnen Jugendein-
richtungen des Landkreises  z.T. durch Finanzierung längerfristiger Projekte  durch Stiftungen 
und EU-Projekten durchgeführt.  
 
Darüber hinaus haben die PKR-Stelleninhaber in Kooperation mit Schulen und anderen  
Jugendeinrichtungen des Landkreises Fahrten zu Gedenkstätten, Zeitzeugengespräche und 
fachlich unterstützte Aufklärungsgespräche über rechtsextreme Strukturen für Jugendliche und 
Jugendgruppen organisiert. Auch fanden internationale Jugendaustausche statt. 
Das Jugendamt unterstützte im Rahmen des Jugendschutzes verschiedene Gewaltpräventi-
onsprojekte in Einrichtungen der Jugendarbeit sowie am Standort Schule. 
 
 
Ziel für 2008 
 
Es gilt die für das Jahr 2007 benannte Zielsetzung fort. 
 
 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Im Halbjahresgespräch Mitte 2008 erfolgt eine Erhebung über durchgeführte Projekte 
gegen Fremdenfeindlichkeit/ Rechtsextremismus/ Förderung zivilgesellschaftlichen En-
gagements sowie über die Anzahl der daran beteiligten Jugendlichen. 

 
·  Ende 2008 wird im Berichtswesen die Umsetzung und Zielerreichung von oben genann-

ten Maßnahmen und Projekten Prüfgegenstand sein. 
 
·  Das Jugendamt des Landkreises initiiert in Absprache mit freien Trägern und in Zusam-

menarbeit mit Schulen des Landkreises im Jahr 2008 Veranstaltungen gegen Gewalt 
und Rechtsextremismus. So sind mindestens vier Aufführungen des Theaterstücks „Hin 
und weg“ sowie mindestens vier Gewaltpräventionsprojekte an weiterführenden Schulen 
in den Städten Falkensee, Nauen und Rathenow geplant. 

 
Wirkungen für den Haushalt 
 
Für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sind 10.000 Euro für das Jahr 2008 einge-
stellt. Davon werden die Aufführungen des Theaterstücks „Hin und weg“ mit mindestens 2.400 
Euro, die Gewaltpräventionsprojekte mit mindestens 4.500 Euro finanziert.  
Weitere Projekte gegen Gewalt und Extremismus werden mit den Trägern der freien Jugendhil-
fe im Laufe des Jahres geplant. 
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5.6 Die Qualität, die Zielgruppengenauigkeit sowie die Bedarfsgerechtigkeit von ju-
gendhilfespezifischen Angeboten in den Bereichen §§  11-14 SGB VIII soll mithilfe 
von vereinbarten Kriterien festgestellt und bewerte t werden können. 
 
 
Umsetzung  
 
Zur notwendigen qualitativen Weiterentwicklung der vorhandenen geförderten Maßnahmen 
bzw. zur Schaffung wirksamer neuer Angebote hat das Jugendamt in Absprache mit der  
AG § 78 Kinder- und Jugendarbeit im Jahr 2007 die Konzeption zur  Optimierung der Steue-
rung der Jugendarbeit  überarbeitet bzw. fortgeschrieben (beschlossen im Jugendhilfeaus-
schuss am 05.09.2007). 
 
Diese Arbeitsgrundlage für die Tätigkeit der PKR-Stelleninhaber wurde ergänzt um die Hand-
lungsfelder mobile Jugendarbeit/ Streetwork und Jugendkoordination im ländlichen Raum. 
 
Dementsprechend wurden im Jahr 2007 die Zielvereinbarungen sowie das Berichtswesen  
für die Handlungsfelder der offenen Jugendarbeit und Jugendkoordination gemeinsam mit den 
PKR-Stelleninhabern überarbeitet.  
  
Die im Jahr 2007 im Zuwendungsbescheid erteilten Auflagen wurden hinsichtlich ihrer Erfüllung 
überprüft. Drei PKR-Stellen wurden im Ergebnis neu ausgeschrieben. 
 
Desweiteren wurden im ersten Quartal des Jahres 2008 Zielvereinbarungsgespräche mit allen 
Stelleninhabern, den Trägern der freien Jugendhilfe und den Kommunen geführt (siehe Anla-
ge). 
 
Im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung von Angeboten in den Bereichen §§ 11-14 SGB VIII hat 
die AG § 78 Kinder- und Jugendarbeit die Qualitätsstandards für die offene Jugend-
/Treffpunktarbeit  überarbeitet.  Die bestehenden Jugendfreizeiteinrichtungen wurden  
entsprechend neu kategorisiert (siehe Anlage). 
 
 
 
Ziel für 2008 
 
Die vorhandenen Instrumente zur Messung sowie zum E rhalt der Qualität der Angebote 
in den Bereichen §§ 11- 14 SGB VIII sollen verfeine rt werden.  
 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Die Konzeption zur Optimierung der Steuerung der Jugendarbeit soll weiter fortge-
schrieben und um die Qualitätskriterien für die einzelnen Handlungsfelder der Kinder- 
und Jugendarbeit in den Jahren 2008/2009 erweitert werden. 

 
Wirkungen für den Haushalt 
 
Für das Jahr 2008 sind keine gesonderten Mittel für Beratungsgelder bezüglich der Formulie-
rung von Qualitätskriterien eingestellt, so dass diese Aufgabe im Jahr 2008 vorbereitet und im 
Jahr 2009 umgesetzt werden kann. 
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5.7 Berufsorientierende Maßnahmen zur verbesserten Integration Jugendlicher in 
Ausbildung sollen unter Berücksichtigung der erziel ten Ergebnisse und im Rahmen vor-
handener finanzieller Spielräume im Haushalt fortge führt und weiterentwickelt werden. 
Die Verzahnung der Maßnahmen zwischen Jugendhilfe u nd Schule sowie die Kooperati-
on zwischen Schule und Wirtschaft sollen dabei im V ordergrund stehen. 
 
 
Umsetzung  
 
Auch im Jahr 2007 wurden Jugendkonferenzen  in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur 
und dem Integrations- und Leistungszentrum Havelland in Falkensee und in Friesack durchge-
führt. Sie verfolgen das Ziel, junge Menschen frühzeitig mit Ausbildungsberufen sowie ausbil-
denden Unternehmen der Region vertraut zu machen und ihnen Möglichkeiten und Perspekti-
ven für einen Ausbildungsberuf aufzuzeigen.  
 
Die Produktionsschulen mit den Standorten Premnitz, Nauen und Friesack förderten auch im 
Jahr 2007 ca. 60 junge Menschen ohne Schulabschluss und mit Verhaltens-, Lern- und Orien-
tierungsproblemen mit EU-Mitteln im Umfang von rund 552.500, 00 Euro jährlich. 
 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte des Landkreises Havelland führten im Jahr 2007 in den 
einzelnen Jugendeinrichtungen berufsvorbereitende Maßnahmen  mit den Jugendlichen 
durch, z.B. Hilfe bei Bewerbungen schreiben, Beratung, Bewerbungstraining, Gründung von 
Schülerfirmen etc. 
 
Desweiteren wurden vielfältige Kooperationsvereinbarungen  zwischen den Trägern der freien 
Jugendhilfe und Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis geschlossen, um eine enge 
und abgestimmte Zusammenarbeit insbesondere im Bereich der informellen Bildung gewähr-
leisten zu können. 
 
 
 
Ziel für 2008 
 
Berufsvorbereitende Maßnahmen zur verbesserten Inte gration Jugendlicher in Ausbil-
dung sollen unter Berücksichtigung der erzielten Er gebnisse evaluiert werden als Grund-
lage für weitere Entscheidungen zur Gestaltung künf tiger Angebote.  
 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 

·  Die Träger der freien Jugendhilfe führen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Ressour-
cen und entsprechend den Bedarfen in den einzelnen Jugendeinrichtungen berufsvorbe-
reitende Maßnahmen wie Bewerbungen schreiben, Bewerbungstraining, Beratung etc. 
durch.  

  
·  Überprüfung der Zielerreichung Mitte und Ende 2008. 

 
Wirkungen für den Haushalt 
 
Es sind im Jahr 2008 keine gesonderten Gelder für berufsvorbereitende Maßnahmen einge-
stellt.  
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�
6  Finanzielle Aufwendungen für die Leistungsbereic he  

gemäß §§ 11 – 14 SGB VIII 
 
6.1      Aufwendungen des örtlichen Trägers der öff entlichen Jugendhilfe 
 
In der Haushaltssatzung des Jahres 2008 sind für Maßnahmen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII 
die nachstehend aufgeführten Mittel eingestellt: 
 

Aufgabenbereiche 2008 
(in €) 

 
Ferienfahrten 

 
3.500,00 

 
 
Kinder- und Jugenderholung 

 
12.500,00 

 
Internationaler Jugendaustausch 
 

Nach Maßgabe  
verfügbarer Haushaltsmittel  

bis zu 5.000 € 

 
Förderung von Initiativgruppen 

 
0,00 

Außerschulische Jugendarbeit /  
Jugendpflege 12.000,00 
 
Erzieherischer Kinder- und  
Jugendschutz 

 
10.000,00 

 
 
Sachkosten zur Durchführung der offenen Jugendarbeit 4.500,00 
 
Landespersonalstellenprogramm (PKR) 

 
283.700,00 

 
gesamt:  

 
326.200,00 
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6.2 Finanzierung der Jugendarbeit und Jugendsoziala rbeit in den Ämtern, Städten und Gemeinden des Land kreises Havelland 
 

 Personalkosten 
in € 
2008 

Sachkosten 
in € 
2008 

Personalkosten 
in € 
2009 

Sachkosten 
in € 
2009 

Gemeinde Brieselang 61.144,00  
  

12.356,00 
 

62.200,00 
  

   16.300,00 
 

Gemeinde Dallgow- Döberitz 
 

 88.900,00 21.700,00                   88.900,00                25.000,00 

Stadt Falkensee 
 

344.800,00 
  

74.600,00 
  

344.800,00 
  

74.600,00 
  

Amt Friesack 
Stadt Friesack  
Gemeinde Wiesenaue 
Gemeinde Paulinenaue/Selbelang 
 

15.000,00 
15.000,00 

-- 
-- 

10.900,00 
10.000,00       

800,00 
100,00 

15.000,00 
15.000,00 

-- 
-- 

10.900,00 
10.000,00       

800,00 
                    100,00 

Stadt Ketzin 12.000,00  34.000,00                   12.000,00 23.900,00 

Gemeinde Milower Land 
 
 

12.800,00 13.600,00 12.800,00 11.000,00 

Stadt Nauen 
 

19.766,00 
 

79.434,00                   19.766,00 79.434,00 

Amt Nennhausen 
Gemeinde Kotzen                          
Gemeinde Stechow-Ferchesar      
Gemeinde Nennhausen                 
Gemeinde Märkisch Luch               
 

Mittel können von 
den Gemeinden 

nicht aufgebracht 
werden 

 

18.500,00 
7.500,00    
4.000,00 
2.000,00 
5.000,00          

Mittel können von 
den Gemeinden nicht 

aufgebracht werden 
 

18.500,00 
7.500,00    
4.000,00 
2.000,00 
5.000,00          

 
(Nach Haushalts-
lage wird jährlich 

ermittelt) 
Stadt Premnitz 39.900,00  9.300,00 39.900,00 9.300,00 

Stadt Rathenow 157.000,00  6.900,00 117.000,00 5.100,00 
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 Personalkosten 
in € 
2008 

Sachkosten 
in € 
2008 

Personalkosten 
in € 
2009 

Sachkosten 
in € 
2009 

Amt Rhinow 
Stadt Rhinow 
Gemeinde Gollenberg 
Gemeinde Kleßen-Görne 
Gemeinde Seeblick 
Gemeinde Havelaue 
Gemeinde Großderschau 
 

16.500,00 
16.500,00 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

17.300,00 
6.900,00 
4.300,00 
2.500,00 
1.500,00 
2.100,00 

-- 

16.500,00 
16.500,00 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

17.300,00 
6.900,00 
4.300,00 
2.500,00 
1.500,00 
2.100,00 

-- 

Gemeinde Schönwalde-Glien 
 

63.000,00 68.900,00 63.000,00 28.200,00 

Gemeinde Wustermark 
 

67.700,00 23.200,00 68.000,00 
 

23.000,00 

Landkreis gesamt          898.510,00          390.690,00           859.866,00         342.534,00 
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6.3       Finanzplan zum Jugendförderplan 2008 

 

Der Finanzplan enthält alle Aufwendungen des Landkreises Havelland sowie die Zuschüsse 
des Landes Brandenburg für den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
gemäß §§11 -14 SGB VIII. 
 
 

Aufgabenbereiche  Plan 2008 
(in €)  

Zuweisung vom Land 
Außerschulische Bildung 
(4511.7635) 

0,00 

Förderung von Beratungsangeboten 
(4070.4165) 

6.500,00 

Kinder- und Jugenderholung 
(4512.7622) 

12.500,00 

Ferienfahrten 
(4531.7627) 

3.500,00 

Internationaler Jugendaustausch 
(4513.7623) 

Nach Maßgabe  
verfügbarer Haushaltsmittel  

bis zu 5.000 € 

Zuweisungen vom Land 
Internationaler Jugendaustausch 
(4513.7675) 

0,00 

Förderung von Initiativgruppen 

(4515.7626) 

0,00 

Außerschulische Jugendarbeit / Jugendpflege 
(4515.7633) 

12.000,00 

Zuweisung vom Land für Jugendkulturförderung 
(4515.7695) 

00,00                                       

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) 
(4525.7628) 

10.000,00 
 

Landespersonalstellenprogramm (PKR) 
(4701.7184) 

283.700,00 

Zuweisung vom Land zum Landespersonalstellen-
programm (PKR) 
(4701.7185) 

208.000,00 

Sachkosten zur Durchführung der offenen Jugend-
arbeit  
(4701.5700) 

4.500,00 

Zuschuss für Eigeninitiative und Selbsthilfe in der 
Jugendarbeit 
(4515.7655) 

0,00 

Zuweisung vom Land zur Umsetzung Handlungs-
konzept „Tolerantes Brandenburg“ 

(4515.7605) 

0,00 

 
gesamt:  

 
540.700,00 

  
 
Für die Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung dem Planansatz 2008 entsprechen-
de Finanzvolumen geplant. Die Ansätze werden im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung 
der Jahre 2009 bis 2011 jeweils verbindlich und nach Maßgabe vorhandener finanzieller Gestal-
tungsspielräume durch den Kreistag beschlossen. 
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Jugendeinrichtungen 

im Landkreis Havelland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amt 51 
Jugendhilfeplanung 
Stand 14.05.2008 
 

Anlage 2 



 

 2 

 
 
 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendc lubs / Jugend-
räume) 
    

freie Träger / Amt / Stadt / 
Gemeinde 

Anzahl der Einrich-
tungen 

öffentliche Trä-
ger 

Vereine 
Gemeinde Briese-
lang 

4 0 4 

Gemeinde Dall-
gow- Döberitz 

2 1 1 

Stadt Falkensee 8 1 7 

Amt Friesack 8 5 3 

Stadt Ketzin 4 0 4 

Gemeinde Milo-
wer Land 

6 0 6 

Stadt Nauen 11 1 10 

Amt Nennhausen 4 0 4 

Stadt Premnitz 3 0 3 

Stadt Rathenow 7 2 5 

Amt Rhinow 7 4 3 

Gemeinde 
Schönwalde- 
Glien 

6 0 6 

Gemeinde Wus-
termark 

1 1 0 

gesamt: 71 15 56 

    
(Stand: 04.04.2008)    
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 6 
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Stadt Nauen 
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Arbeitsgemeinschaft  öffentlicher  und  freier       24.04.08 
Träger der Jugendhilfe im Landkreis Havelland 
- Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendarbeit – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualitätsstandards  

 
„Jugendeinrichtungen  

in offener Jugend-/Treffpunktarbeit“ 
 
 

für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe  
im Landkreis Havelland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 

1 
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1 Konzeptqualitätsstandards 
 
Beschreibung des Arbeitsfeldes 
 
Schwerpunkte der Jugendarbeit, die bedarfsgerecht und interessenorientiert realisiert werden 
sind:  
offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, außerschulische Jugendbildung, erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz, (individuelle und gruppenspezifische) Jugendberatung, familienbezogene 
Jugendarbeit (nähere Beschreibung siehe Papier „Optimierung der Steuerung der Jugendarbeit 
im Landkreis Havelland“). 
 
Die Jugendarbeit ist unabhängig von politischen Auffassungen und konfessionellen Bindungen 
der Besucher. Verfassungsfeindliche Aktivitäten und Zusammenschlüsse/Gruppen fallen nicht 
unter die offene Jugendarbeit. 
 
Sozialpädagogisches Rahmenkonzept 
 
Es muss eine sozialpädagogische Konzeption des Jugendhilfeträgers für den Jugendklub vorlie-
gen.   
 
Die pädagogische Arbeit ist entsprechend der konkreten Problemlage im Sozialraum differen-
ziert zu betrachten (z.B.: Schulsituation, andere Jugendhilfeangebote, Arbeitslosigkeit im Ort, 
alters- und geschlechtsspezifische Lagen). Sie ist u.a. orientiert auf die Zusammenarbeit mit nie-
derschwelligen Beratungsangeboten bzw. deren Vermittlung. 
 
Die gemeinwesenorientierte offene Jugendarbeit versteht sich als Teil der Kommune und för-
dert ggf. mit das Zusammenwachsen neu gebildeter Gemeinden. Die Einrichtung soll sich an 
Dorffesten, Straßenfesten, Seniorenveranstaltungen, Sommerfesten, Weihnachtsfesten usw. 
beteiligen. Die diesbezügliche Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen im Ort 
ist zu pflegen. 
 
Empfehlung: Mindestens einmal jährlich sollte ein Auswertungsgespräch der Arbeit mit 
allen Beteiligten (jungen Menschen, Klubrat, Fachkraft, Trägervertreter, Kommune, Ju-
gendamt) erfolgen. 
 
Zielgruppe  
 
Zielgruppe sind schwerpunktmäßig junge Menschen im Alter von etwa 10 bis 20 Jahren, die 
i.d.R. im unmittelbaren Nahraum/ Sozialraum wohnen und leben.  
 
Ziele 
 
Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderli-
chen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbe-
stimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 
anregen und hinführen.  
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 12 

2  Strukturqualitätsstandards 
 
Personal 
 
Der Träger sichert den Einsatz von fachlich und persönlich geeignetem Personal sowie die fach-
lich-pädagogische Anleitung und Regie. Die personellen Voraussetzungen sind u.a. durch Fort-
bildungen und Qualifizierungen weiterzuentwickeln.  
 
Räume 
 
Es werden folgende Einrichtungen der offenen Jugendarbeit unterschieden: 
 

- Jugendzentren und -häuser sind grundsätzlich pädagogisch betreut.  
- Jugendklubs und -treffs sind pädagogisch betreut oder von Unterstützungskräften unter 

fachlicher Trägerschaft beaufsichtigt.  
- Jugendräume sind unbetreut und/oder von Jugendlichen selbst verwaltet. 

 
Die Räume bieten die Möglichkeit, andere junge Menschen zu treffen, sich auszutauschen und 
gemeinsamen Aktivitäten nachgehen zu können. 
 
Als Empfehlung ist anzustreben, dass nicht selbstverwaltete und/oder unbetreute Jugend-
klubs fachlich angeleitet werden von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe. 
 
Die ständige Nutzung der Räumlichkeiten der Jugendeinrichtungen ist in geeigneter Weise recht-
lich zu regeln. Der Träger sorgt für Versicherungsschutz sowie für Unfall- und Brandschutz in 
der Einrichtung.  
 
Die Einrichtung sollte gut erreichbar sein und ist grundsätzlich für alle jungen Menschen frei 
zugänglich. Um ein differenziertes pädagogisches Angebot leisten zu können, sollten neben den 
Jugendzentren und –häusern auch für Jugendklubs und –treffs mehrere Räume zur Verfügung 
stehen, welche verschiedene Nutzungsarten erlauben.  
Ebenso sollten in Jugendeinrichtungen möglichst eine Teeküche sowie getrennte Toiletten vor-
handen sein. 
 
Entsprechend der in der jeweiligen Konzeption benannten Arbeitsschwerpunkte sollte ggf. ein 
Beratungsraum für Einzelgespräche vorhanden sein.  
 
Die Ausstattung der Jugendeinrichtungen, insbesondere mit „pädagogischem Material“ begrün-
det sich in der Konzeption. Sollten die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen, ist Ju-
gendarbeit nicht durchführbar. 
 
Öffnungszeiten 
 
In Abstimmung mit den Interessen der Jugendlichen, den örtlichen Bedingungen (z.B. Verkehr) 
und den Rahmenbedingungen des Trägers sind jugendgemäße Öffnungszeiten der Einrichtung zu 
vereinbaren und zu realisieren. Die Öffnungszeiten liegen außerhalb der Unterrichtszeiten, wer-
den allgemein zugänglich veröffentlicht und sind für den vereinbarten Zeitraum verbindlich, 
bleiben aber grundsätzlich veränderbar. 
 
Empfehlung: Je nach Bedarf sollten die Einrichtungen regelmäßig auch an Wochenendta-
gen geöffnet haben. 
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Technische Ausstattung 
 
Zur technischen Ausstattung gehören ein Telefon, verschiedene Medien, eine Musikanlage sowie 
ein Internetzugang. Dabei ist die Finanzierung der anfallenden Grundgebühren zu gewährleisten. 
 
Ausstattung mit Finanzen 
 
Der öffentliche Träger der Jugendhilfe und die Kommune stellen im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel sicher, dass in Bezug auf die finanzielle und personelle Ausstattung 
Angebote der offenen Jugendarbeit erbracht werden können. 
 
Es wird sicher gestellt, dass die erforderlichen Mittel ganzjährig zur Verfügung stehen. Die Höhe 
der zur Verfügung stehenden Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung festgelegt. 
Zur Durchführung der pädagogischen Arbeit sind pro Jahr und (PKR-)Personalstelle Sachkosten 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereitzustellen.  
 
3  Prozessqualitätsstandards 
 
Angebote 
 
In jeder Einrichtung existieren sogenannte „Basisangebote“ wie z.B. Tischtennis, Dart, Spiele, 
Billard etc. Die Angebote sind jederzeit verfügbar, in eigener Regie zu nutzen, zu organisieren 
und auszugestalten.  
Darüber hinaus gibt es „thematische Angebote“, die auf Anregung von jungen Menschen oder 
von MitarbeiterInnen aufgrund beobachteter Interessen zustande kommen. 
 
Die Angebote sind bedarfsgerecht zu entwickeln, zu planen und umzusetzen. Unter Beachtung 
von Spontaneität und Flexibilität sind Geselligkeit, Spiel und soziale Kommunikation zu fördern. 
 
Regeln 
 
Rechtliche Standards sind einzuhalten, wie das Jugendschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, 
Arbeits-, Unfall- und Brandschutzbestimmungen, die Regelungen der GEMA und der GEZ, die 
Aufsichtspflichten nach BGB und alle anderen gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Der Träger hat eine Hausordnung, die in geeigneter Weise veröffentlicht wird.  
Die Regeln des Zusammenseins in der offenen Jugendarbeit sind vorrangig gemeinsam mit den 
Nutzern zu entwickeln.  
 
Mitspracherecht 
 
In den Einrichtungen ist das Mitspracherecht der Jugendlichen zu sichern (z.B. Ausgestaltung 
der Räume, Angebote, Klubrat). Zugleich ist das ehrenamtliche Engagement der Besucher zu 
fördern. 
 
4  Ergebnisqualitätsstandards 
 
Siehe Ausführungen im Papier „Optimierung der Steuerung der Jugendarbeit im Landkreis Ha-
velland“. 
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